
387 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (316 der Bei
lagen): Bundesgesetz, womit das Verfassungs-, 
gerichtshofgesetz - VerfGG. 1953, BGBt. 

Nr. 85, abgeändert und ergänzt wird. 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt eine 
durch die Regierungsvorlage Nr. 315 der Bei
lagen zu den stenographischen Pro'tokollen 
des Nationalrates VIII. GP. erforderlich 
gewordene Novellierung des Verfassungsgerichts
hofgesetzes zum Anlaß, Abänderungen des 
genannten Gesetzes vorzunehmen, durch die 
eine Beschleunigung und Vereinfachung des Ver
fahrens vor dem VerfassungsgeridItshof erreicht 
werden Soll. Die wichtigste Abänderung in dieser 
Richtung 1st die Einführung eines vereinfachten 
Verfahrens in jenen Fällen, in denen die Be
schwerde in einer Rechtssaocheerhoben wird, in 
der die Rechtsfrage durch die bisherige Recht
sprechung bereits genügend klargestellt ist. Wei
ters wird dem Verfassungsgerichtshof durch den 
vorliegenden Gesetzentwurf die Möglichkeit er
öffnet, eine Beschwerde, die an bestimmten pro~ 
zessualen Mängeln leidet, auch ohne Einleitung 
eines Vorverfahrens in nichtöffentlicher Sitzung 
durch Bbchluß zurückzuweisen. Dies bedeutet 
eine erheblidle Entlastung des Gerichtshofes. 

Durch die Neufassung des § 82 Abs. 4 des Ver
fassungsgerichtshofgesetzes wird ein vereinfachtes 
Verfahren in jenen Fällen ermöglicht, in denen 
die Beschwerde im Hinblick auf die ständige Ju
dikatur des Verfassungsgerichtshofes aussichtslos 
ist. 

Im Interesse einer weitgehenden Vereinheit
lichung der Kodifikation der verfahrensrechtli
chen, vom Verfassungsgerichtshof zu beobach
tenden Bestimmungen wird die Regelung des 
Verfahrens, die bisher auf Grund des Art. 126 a, 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in einer Verord
nung enthalten war,· in das Verfassungsgerichts
hofgesetz selbst aufgenommen. 

Die Neuformulierung des § 67 des Verfas
sungsgerichtshofgesetzes trägt der in der Regie
rungsvorlage Nr. 315 der Beilagen zu den steno-

graphischen Protokollen des Nationalrates 
VIII. GP. vorgesehenen Erweiterung der Zustän
digkeiten des Verfa'Ssungsgerichtshofes als Wahl
gerichtshof Rechnung. Dem bisherigen Abs. 2 
des § 67 wird' ein neuer Satz vorangestellt, der 
Bestimmungen darüber enthält, welches Organ 
berechtigt ist, die Anfechtung 'der Wahl zu einer 
Landesregierung beziehungsweise zu einem Ge
meindevorstand vorzunehmen. 

Die für Abs.' 5 des § 70 vorgesehene Ergän
zung berücksichtigt, daß nunmehr auch Wahlen 
in die Gemeindevorstände und zu den satzungs
gebenden Organen gesetzlicher beruflicher Ver
tretungen überprüfbar sind. 

Der Verfassungsausschuß . hat die Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 16. Jänner 1958 in 
Anwesenheit von Bundesminister Hel m e r be
raten. In. der Debatte sprachen außer dem Be
richterstatter die Abgeordneten Dr. P fe i f ~ r 
und Dr. He t zen aue r. 

Die in Art. I Z. 15 der Regierungsvorlage vor
geschlagene Einfügung der Bestimmungen der 
§§ 71 bund 71 c über das Verfahren vor dem Ver
fassungsgerichtshof bei überprüfung der Ergeb
nisse von Volksbegehren, Volksabstimmungen 
und von Wahlen des Bundespräsidenten hat der 
Verfassungsausschuß aus dem Gesetzentwurf 
herausgenommen, weil die Bestimmungen über 
die überprüfung von Volksbegehren noch Ge
genstand parlamentarisruer Behandlung bilden. 
Sobald ,die Regierungsvorlage eines Bundes
gesetzes über Volksbegehren auf Grund der Bun
desverfassung (99 der Beilagen zu den steno
graphischen Protokollen des Nationalrates 
VIII. GP.) verabschiedet sein wird, wird der 
Zeitpunkt gekommen sein, um eine umfassende 
Gesamtkodifikation der vom Verfassungsgeriruts
hof zu' beobachtenden verfahrensrerutliruen Be
stimmungen in einem einheitlichen Verfahrens
gesetz vorzunehmen. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage mit der angeführten Abänderung ange
nommen. 
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Der Verfassungsausschuß stellt den An t rag, 
der Nationalrat wolle dem von der Bund~sregie
rung vorgelegten Gesetzentwurf (316 der Bei
lagen) mit den a n g e s chi 0 s sen e n A b-

ä n der u n gen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, am 16. Jänner 1958 

Dr. Hofeneder 
Berichtersta tter 

Abänderungen 

Probst 
Obmann 

zum Gesetzentwurf in 316 der Beilagen. 

1. Z. 15 des Art. I hat zu entfallen. 
2. Die Z. 16 und 17 des Art. I erhalten, die 

Bezeichnung 15 und 16. 
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